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Bundesgesetz 
über die befristete Ergänzung der Versicherungsleistungen 
der Schweizerischen Exportrisikoversicherung 

Änderung vom 30. September 2011 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Februar 20111, 
beschliesst: 

I 

Das Bundesgesetz vom 20. März 20092 über die befristete Ergänzung der Versiche-
rungsleistungen der Schweizerischen Exportrisikoversicherung wird wie folgt geän-
dert: 

Art. 5 Abs. 3 
3 Die Geltungsdauer dieses Gesetzes wird bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Kommt dagegen kein Referendum zustande, so tritt das Gesetz rückwirkend auf 
den 1. Januar 2012 in Kraft. Wird das Gesetz in einer Volksabstimmung angenom-
men, so bestimmt der Bundesrat das Inkrafttreten; er kann es rückwirkend in Kraft 
setzen. 
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